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Bodmer, mit liebevoller Sammlertätigkeit
zusammengetragen wurde. Mit Vergnügen
beobachtet man, dass auch in dieser
Gemeinde noch in mancher alteingesessenen
Familie Gegenstände aller Art aus frühem
Zeiten sorgfältig aufgehoben worden sind;
viele solche Dinge aus Grossvaters und Ur-
grossvaters Zeiten kamen aus ihren Schlupfwinkeln

geschenkweise in das kleine Mu¬

seum. Neben allerlei Gebrauchssachen, die
noch da und dort zu finden sind, bemerkt
man auch manch seltenes, originelles Stück.
Von dem ansehnlichen Bestand der Sammlung

sei nur auf eine kleine Auswahl
hingewiesen: da sind etliche alte Militärausrüstungen,

Waffen, Stubenmöbel und
Geräte, Taufzettel, Bücher etc.
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1PHARMAZEUTIICA

Nerven beruhigend Nerven stärkend
allgemein kräftigend wirkt

Originalflasche 3.75, sehr vorteilhafte Dopelflasche 6.25 in den Apotheken

Asthma -Leiden wird am besten mit RADIX behandelt. Ein Arzt
schreibt nach seinen ausgedehnten und eingehenden
Versuchen folgendes: „Mit RADIX-SIRUP habe ich sehr er-

¦¦¦¦¦¦¦^¦¦¦«^¦¦¦¦«^^¦«¦¦i freuliche Resultate gehabt. Zwei Asthmakranke, denen ich
dasselbe überreichte, haben am 2. und 3. Tag einen viel grösseren und auch leichteren Auswurf
gehabt. Die Hustenanfälle haben nachgelassen und ebenfalls die Atemnot. Dieselben haben mich
schon gebeten, das Präparat weiter zu geben." Weshalb wollen Sie sich also noch länger mit
Ihrem Leiden herumschleppen Holen Sie sich doch sofort in der nächsten Apotheke eine Flasche
RADIX, dann wird auch Ihnen geholfen. RADIX bewährt sich auch vorzüglich gegen H listen
\Cf\ c t f»n 14~k C.

senclen wir an jeden, der uns seine Adresse mitteilt, eine wichtige Broschüre
'»v'StC.IlI'VJS über die Heilwirkungen desAsthma-Präparates RADIX. Schreiben Sie sofort an
Fabrik für Medizinal- und Malz - Nährpräparate Neukirch-Egnach

RADIX ist in allen Apotheken erhältlich H168

Nieren -Leiden werden am besten mit Renamaltose behandelt. Ein
Arzt schreibt nach seinen ausgedehnten und eingehenden
Versuchen folgendes: „Renamallose wurde stets gerne genommen

mm^^m^^^m^^^mÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊ^^^m und ohne Ausnahme auch gut vertragen, selbst von schwachen,

alten Leuten, Kindern und Operierten. Irgendwelche Störungen oder Reizungen seitens des
Magens, der Niere oder der Blase sind nie festgestellt worden. Die Nieren- und Blasenkranken
lobten schon nach wenigen Tagen die gute Wirkung des Mittels." Weshalb wollen Sie
sich also noch länger mit Ihrem Leiden herumschleppen? Holen Sie sich sofort in der nächsten
Apotheke eine Dose Renamaltose, dann wird auch Ihnen geholfen.

der uns seine Adresse mitteilt, eine wichtige Broschüre
ungen der Ren a maltose. Schreiben Sie sofort an

Fabrik für Medizinal- und Malz - Nährpräparate Neukirch - Egnach
Renamaltose ist In «allen Apotheken zu haben H168

If .-tgi-Anl«îe senden wir an jeden,IYUMCIHUÄ über die Heilwirkun«

Vili
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Di süast ihre Kompotte und Getränke etc.
zur Hälfte mit SaccharinHermes,d.cra völlig

unschädlichen Schweizer Produkt, und erzielt
so spielend eine beträchtliche Ersparnis im Jahr
Rezept : Für jede Tasse Getränk je ein Stück
Würfelzucker und lTablette; 10-12 Tabletten entsprechen

der Süsskraft von ca, 100 gr Zucker. Überall
erhältlich! Machen Sie heute noch einen Versuch!

Nuxo-Werk, Rapperswil
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Aus den Satzungen

der Schweizerischen Vereinigung- für Heimatschutz
(Ligue pour la conservation de la Suisse pittoresque)

§1.
Der Zweck der S. V. f. H. ist, die Schweiz in ihrer natürlichen

und geschichtlich gewordenen Eigenart zu schützen.

Die Vereinigung stellt sich namentlich folgende Aufgaben :

a) Schutz der landschaftlichen Naturschönheiten vor jeder
Art von Entstellung und gewinnsüchtiger Ausbeutung.'

b) Pflege der überlieferten ländlichen und bürgerlichen
Bauweise; Schutz und Erhaltung charakteristischer Bauten.

c) Förderung einer harmonischen Bauentwicklung.
d) Erhaltung der heimischen Gebräuche und Trachten, Mundarten

und Volkslieder.
e) Belebung der einheimischen Kunstgewerbetätigkeit.
f) Schutz der einheimischen Tier- und Pflanzenwelt vor

Ausrottung.

g) Schutz volkstümlicher Theaterbestrebungen unter dem
Namen „Schweizerisches Heimatschutztheater".

An- und Abmeldungen, sowie Adressenänderungen bitten wir der

Kontrollstelle
•der Schweiz. Vereinigung für Heimatschutz in Basel

(Markircherstrasse 22 — Postcheckkonto V 3563)

mitzuteilen. Sektionsmitglieder wollen nicht übersehen dabei anzugeben,
welcher Sektion sie angehören. Wer sich neu anmeldet, wird, falls er
nicht ausdrücklich anders verfügt, der Sektion seines Wohngebietes
zugeteilt. Die Vereinigung hat Sektionsmitglieder, Einzelmitglieder (meist
in Kantonen, wo noch keine Sektionen bestehen) und Kollektivmitglieder
(Behörden, Kommissionen, Vereine, Gesellschaften usw.); letztere können
den Sektionen oder direkt der Schweizerischen Vereinigung beitreten.

Der Jahresbeitrag für Sektions- und Einzelmitglieder beträgt
mindestens Fr. 5.—; freiwillige höhere Beiträge sind sehr erwünscht.

Kollektivmitglieder zahlen mindestens Fr. 10.—.
Sämtliche Mitglieder erhalten die Vereinszeitschrift „Heimatschutz"

unentgeltlich. DER VORSTAND.
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